


REGION OSTWÜRTTEMBERG: Regionalplan: Teilfortschreibung Windenergie; Anhang SUP 

 55  

52                                      Erweit. Heidenheim / Nattheim 36,7 ha 

Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 52 in der Teilfortschreibung Windenergie 
2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent vermutlich trotzdem erfüllt. Das Gebiet ist eine Erweiterung 
und verändert die bestehende Situation nur unwesentlich. 

Hinweise zu geprüften Alternativen 
Im direkten Umfeld des Vorranggebietes wurde eine weitere Erweiterung geprüft. Nur dieses Gebiet soll mit 
veränderter Abgrenzung weitergeführt werden. Bei der Auswahl der Varianten spielten Umweltgesichtspunkte 
eine Rolle. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten). 

- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore und unzerschnittene 
Räume möglichst groß bleiben; Zerschneidung minimieren 

- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Biotopen und Gebieten 
des Artenschutzprogrammes vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen vermieden 
werden 

- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 
Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend empfohlen. 
Vermeidung von Verbotstatbeständen durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen und weitzergehende 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 
verändern die Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. Anhörung und zum Satzungsbeschluss nicht 
oder nur in Teilbereichen. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage hat sich an den Beurteilungen der Schutzgüter 
keine erhebliche beurteilungsrelevante Veränderung ergeben. Betroffen sind v.a. die Schutzgüter Pflanzen, 
Tiere und biologische Vielfalt, Wasser sowie Fläche. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren) 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Lage in Wasserschutzgebiet Zone III 
- Wanderkorridor des Generalwildwegeplans (GWP) nördlich des Gebiets 
- Flächen des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg (ASP) 
- Es liegen Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogel- und Fledermausarten vor. Weitere Angaben siehe 

oben. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird empfohlen. 
- Älterer Waldbestand (>120 Jahre) angrenzend; eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Unteren 

Forstbehörde wird empfohlen 
- Im Gebiet bestehen naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen. Eine frühzeitige Abstimmung mit 

den Unteren Naturschutzbehörden wird empfohlen. 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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54                                  Ebnat 243,5 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet wurde in der Gebietskulisse zur 1. Anhörung als Teilgebiet 54.1 
und als Teilgebiet 54.2 geführt. 
Das nordöstlich gelegene Teilgebiet 54.1 wurde zur 2. Offenlage um 170,4 ha 
auf 270,3 ha reduziert. Zum Satzungsbeschluss erfolgte eine weitere 
Reduzierung um 35ha im Norden. 
Das südwestlich gelegene Teilgebiet 54.2 und wurde zur 2. Offenlage um 20,9 
ha verkleinert und umfasst nunmehr 8,1 ha. 
 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

0 -- -- - 0 0 -- x  HIN 0 Konfliktbehaftetes Vorranggebiet 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten. Betroffen sind die Gebiete „Heiden und Wälder zwischen Aalen und Heidenheim“ (7226-311) sowie die SPA-Gebiete „Albuch“ (7226-441) und 
„Ostalbtrauf bei Aalen“ (7216-401). 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Das Gebiet liegt in einem Verdichtungsbereich des regionalen Vogelzuges. Es ist zu erwarten, dass 
hier auch Fledermauszug stattfindet. Brutvorkommen von Schwarzspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Raufußkauz, Sperlingskauz, Baumfalke, Waldschnepfe, 
Waldlaubsänger, Wespenbussard und Jagdgebiet Uhu. In Randbereichen zum Offenland Bruten von Rotmilan. Vorkommen von Zweifarbfledermaus, 
Zwergfledermaus, Mopsfledermaus, Großes Mausohr, Bartfledermaus, Kleiner und Großer Abendsegler, Rauhhautfledermaus, Breitflügelfledermaus im 
näheren Umfeld. 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen Artenschutzuntersuchungen werden 
dringend empfohlen 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter 

Mit der geänderten Abgrenzung konnten Konflikte vermindert werden. Mit der Ausweisung des Gebietes sind 
weiterhin Konflikte bei den Schutzgütern Bevölkerung und Gesundheit, Boden sowie insbesondere Landschaft, 
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt und Fläche anzusprechen. Bedeutsam sind die Auswirkungen auf den 
Artenschutz; es liegen hierzu vielfältige Hinweise vor, die auf Genehmigungsebene untersucht werden. Sehr 
schlechter nachhaltiger Umgang mit der Ressource Fläche aufgrund reduzierter Windhöffigkeit. 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen 

Durch das Vorranggebiet Ebnat wird der Kumulationsraum 3 Waldhausen/Beuren – Weilermerkingen / 
Dehlingen – Dischingen – Heidenheim / Nattheim – Königsbronn / Ebnat – Oberkochen – Zöschingen verstärkt 
genutzt. Bei den NATURA 2000 Gebieten sind auch in vielfältiger Hinsicht Summationswirkungen der 
verschiedenen regionalplanerischen Ausweisungen anzusprechen. 
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54                                  Ebnat 243,5 ha 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur VRG Naturschutz und Landschaftspflege (aus dem Vorranggebiet ausgenommen) 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
Bei einer Nichtdurchführung des Planwerks besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der 
Region ein Steuerungsdefizit. Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 54 in der 
Teilfortschreibung Windenergie 2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. 

Hinweise zu geprüften Alternativen Im direkten Umfeld des Vorranggebietes befinden sich mit dem VRG 55, dem VRG 69 sowie den beiden 
Teilgebiet des VRG 54 Alternativen; das VRG 69 wird nicht weite verfolgt. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Waldbiotopen und 

Waldrefugien vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen vermieden werden 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore und unzerschnittene 

Räume möglichst groß bleiben; Zerschneidung minimieren 
- Detaillierte Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend 

empfohlen. Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind 
sicherzustellen und weitzergehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Unter Berücksichtigung der Gebietsveränderung sowie der möglichen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen fällt eine umweltbezogene Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. 
Anhörung und zum Satzungsbeschluss positiver aus. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Mit der geänderten Abgrenzung konnten die Konflikte vermindert werden. Mit der Ausweisung des Gebietes 
sind weiterhin Konflikte bei den Schutzgütern Bevölkerung und Gesundheit, Boden sowie insbesondere 
Landschaft, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt und Fläche anzusprechen. Bedeutsam sind die 
Auswirkungen auf den Artenschutz; es liegen hierzu vielfältige Hinweise vor, die auf Genehmigungsebene 
untersucht werden. Sehr schlechter nachhaltiger Umgang mit der Ressource Fläche aufgrund reduzierter 
Windhöffigkeit. Das Vorranggebiet ist ein konfliktbehaftetes, weniger geeignetes Gebiet. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren): 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden- Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Lage in Wasserschutzgebiet Zone III 
- Flugverkehr: Der südliche Bereich des Gebiets befindet sich im Geradeausan- und -abflugbereich des 

Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen. Die Zustimmung zu Windenergieanlagen in diesem Bereich ist 
eine Einzelfallentscheidung der Luftfahrtbehörde, voraussichtlich ist die Erstellung eines 
luftfahrtrechtlichen Gutachtens erforderlich. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Luftfahrtbehörde wird 
empfohlen. 

- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG, Waldrefugien, Bodenschutzwald 
gem. § 30 LWaldG; Versuchsfläche der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt; eine frühzeitige 
Abstimmung mit der Unteren Forstbehörde wird empfohlen. 

- Wanderkorridore und Kreuzungsbereiche von Wanderkorridoren des Generalwildwegeplans (GWP) 
- Es liegen Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogel- und Fledermausarten sowie geschützter 

Pflanzenarten vor. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird empfohlen. 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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55                           Erweit. Oberkochen 35,2 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Vorranggebiet wurde zur 2. Offenlage um 18 ha verkleinert. 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

0 -- - 0 0 0 - X HIN 0 Gering konfliktbehaftet – 
Erweiterung 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten. Betroffen sind das FFH-Gebiet „Heiden und Wälder zwischen Aalen und Heidenheim“ (7226-311), das SPA-Gebiet „Albuch“ (7226-441) sowie das 
SPA-Gebiet „Ostalbtrauf bei Aalen“ (7216-401). 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEIS: Habitatbaumentwicklung 
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Fledermauszug zu erwarten; einziger offener Wildtier-Wanderkorridor zwischen BaWü und Bayern 
mit internationaler Bedeutung. Verdichtungsbereich Regionaler Vogelzug. 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter Für das Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt sowie für Boden und Fläche ergeben sich durch die 
Reduktion des Gebietes Verbesserungen.  

Wechselwirkung kumulative Wirkungen 

Durch das Vorranggebiet wird der Kumulationsraum 3 Waldhausen / Beuren – Weilermerkingen / Dehlingen – 
Dischingen – Heidenheim / Nattheim – Königsbronn / Ebnat – Oberkochen – Zöschingen verstärkt genutzt. Bei 
den NATURA 2000 Gebieten sind auch in vielfältiger Hinsicht Summationswirkungen der verschiedenen 
regionalplanerischen Ausweisungen anzusprechen. 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur  

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
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55                           Erweit. Oberkochen 35,2 ha 

Bei einer Nichtdurchführung des Planwerks besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der 
Region ein Steuerungsdefizit. Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 55 in der 
Teilfortschreibung Windenergie 2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent vermutlich trotzdem erfüllt. 
Das Gebiet ist eine Erweiterung und verändert die bestehende Situation nur unwesentlich.  

Hinweise zu geprüften Alternativen 
Im direkten Umfeld des Vorranggebietes befinden sich mit den beiden Teilgebieten des VRG 54 sowie dem 
Gebiet 69 Alternativen. Die beiden Gebiete 55 und 54 werden zur 2. Offenlage als Vorranggebiete 
ausgewiesen; das Gebiet 69 wird nicht weiterverfolgt. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Waldbiotopen und 

Waldrefugien vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen vermieden werden 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore und unzerschnittene 

Räume möglichst groß bleiben; Zerschneidung minimieren 
- Detaillierte Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung dringend empfohlen. 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen und 
weitzergehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu entwickeln und umzusetzen. 

- Bestehende Kompensationsmaßnahmen sind bei der Standortwahl zu berücksichtigen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 
verändern die Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. Anhörung und zum Satzungsbeschluss nur in 
Teilbereichen. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt und Boden ergeben sich durch die Reduktion des 
Gebietes Verbesserungen. Das Gebiet ist teilweise konfliktbehaftet und aus Umweltsicht bedingt geeignet. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren): 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Flugverkehr: Der nördliche Bereich des Gebiets befindet sich im Geradeausan- und -abflugbereich des 

Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen. Die Zustimmung zu Windenergieanlagen in diesem Bereich ist 
eine Einzelfallentscheidung der Luftfahrtbehörde, voraussichtlich ist die Erstellung eines 
luftfahrtrechtlichen Gutachtens erforderlich. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Luftfahrtbehörde wird 
empfohlen. 

- Lage in Wasserschutzgebiet Zone III 
- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG, Waldrefugien; Bodenschutzwald 

gem. § 30 LWaldG 
- Wanderkorridor des Generalwildwegeplans (GWP) südlich und östlich des Gebiets; eine frühzeitige 

Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde wird empfohlen 
- Es liegen Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogel- und Fledermausarten vor.  
- Im nahen Umfeld befindet sich ein kleines Binnengewässer, das als Naturdenkmal gem. § 28 BNatSchG 

geschützt ist. 
- Im Gebiet befinden sich naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen. Eine frühzeitige Abstimmung 

mit den Unteren Naturschutzbehörden wird empfohlen. 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht nicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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56                         Rosenberg West 6 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet wurde unverändert weitergeführt.  

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

0 - -- 0 0 0 + X HIN 0 Gering konfliktbehaftetes 
Vorranggebiet – Erweiterung 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten. Betroffen ist FFH-Gebiet „Oberes Bühlertal“ (7025-341). 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Revierzentrum Schwarzstorch, Nachweise Baumfalke, Wespenbussard, Habicht. Räume liegen 
zudem direkt im Wildwegekorridor. In Randbereichen zum Offenland Rot- und Schwarzmilanbrutplätze. 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter Das Vorranggebiet hat geringe Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen Das VRG grenzt an ein Windenergiegebiet der Region Heilbronn-Franken. 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur keine 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit. 
Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 56 in der Teilfortschreibung Windenergie 
2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent vermutlich trotzdem erfüllt. Das Gebiet ist eine Erweiterung 
und verändert die bestehende Situation nur unwesentlich. 



REGION OSTWÜRTTEMBERG: Regionalplan: Teilfortschreibung Windenergie; Anhang SUP 

 61  

56                         Rosenberg West 6 ha 

Hinweise zu geprüften Alternativen keine 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore funktionsfähig bleiben 
- Detaillierte Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung dringend empfohlen. 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen und 
weitzergehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 
verändern die Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. Anhörung und zum Satzungsbeschluss nicht 
oder nur in Teilbereichen. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Das Vorranggebiet hat geringe Auswirkungen auf die Schutzgüter  
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren) 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Wanderkorridor des Generalwildwegeplans 
- Fließgewässer 2. Ordnung angrenzend 
- Es liegen Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogelarten vor. Weitere Angaben siehe oben; eine 

frühzeitige Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und auch Forstbehörde wird empfohlen. 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht nicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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59                         Utzenberg                        50,2 ha  

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet wurde zur 2. Offenlage um 4,6 ha verkleinert. 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

- -- -- - -- 0 +/- X HIN 0 Konfliktbehaftetes 
Vorranggebiet 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten. Betroffen sind FFH-Gebiet „Albtrauf Donzdorf – Heuchach“ (7224-342), SPA-Gebiet „Albuch“ (7226-441), SPA-Gebiet„Albtrauf Heubach“ (7225-401). 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Schlagopferfunde am angrenzenden Bestandspark Lauterburg bei Fledermäusen und Rotmilanen 
und weiterer Arten unterstreichen das Gefahrenpotenzial in diesem Bereich. Lage in einem bedeutenden regionalen Vogelzugkorridor Richtung Süd-Westen. 
Vrs. auch erheblicher Fledermauszug. In den angrenzenden Wäldern brüten Baumfalke, Wespenbussard, Rotmilan 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter 

Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben. Besonders relevant sind die Konflikte 
bezüglich der Landschaft; visuelle Beeinträchtigung der regional bedeutsamer Landschaftskante Albtrauf und 
Landschaft. 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen 

Kumulative Wirkungen entstehen des Weiteren insbesondere im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft mit 
dem angrenzenden Gebieten 60 VRG Rechberger Buch. 
Hinsichtlich Natura 2000 sind Summationswirkungen bei dem FFH-Gebiet „Albtrauf Donzdorf – Heuchach“ 
(7224-342) hinsichtlich VRG 60 und VRG 59 und bei dem FFH-Gebiet „Albtrauf Donzdorf – Heuchach“ (7224-
342) sind Summationswirkungen einer Vielzahl an Vorranggebieten anzusprechen. Auch beim SPA-Gebiet 
„Albtrauf Heubach“ (7225-401) entstehen Summationswirkungen verschiedener VRG. 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur In Teilbereichen Überlagerung eines regionalen Vorranggebiets für Landwirtschaft 
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59                         Utzenberg                        50,2 ha  

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit. 
Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 59 in der Teilfortschreibung Windenergie 
2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. 

Hinweise zu geprüften Alternativen Im Umfeld des Vorranggebietes wurden drei weitere Gebiete geprüft. Das VRG 61 wurde im Zuge der 2. 
Offenlage nicht weitergeführt. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Besondere Berücksichtigung des Landschaftsbildes und Blickbezüge zu Kulturdenkmale bei der 

Standortwahl der einzelnen Anlagen 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Waldbiotopen und alten 

Baumbeständen vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen vermieden werden 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass Grabungsschutzgebiete nicht beeinträchtigt 

werden; bei potenzieller Betroffenheit: Archäologische Baubegleitung 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit des Bodenschutzwaldes und 

Wasserschutzwaldes vermieden/minimiert wird 
- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 

Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend empfohlen. 
Vermeidung von Verbotstatbeständen durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen und weitzergehende 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 
verändern die Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. Anhörung und zum Satzungsbeschluss nicht 
oder nur in Teilbereichen. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben. Besonders relevant sind die Konflikte 
bezüglich der Landschaft; visuelle Beeinträchtigung der regional bedeutsamer Landschaftskante Albtrauf und 
Landschaft. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren) 
- Denkmalschutz: Befestigungs- und Verteidigungsanlage; eine frühzeitige Beteiligung und Abstimmung 

mit dem Landesamt für Denkmalpflege Baden- Württemberg wird empfohlen. 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Hinweise zur Standortplanung in Vorranggebiet für Landwirtschaft siehe Kap. 3.2.3.2 Regionalplan 2035 
- Bodenschutzwald gem. § 30 LWaldG; Wasserschutzwald gem. § 31 LWaldG; Gesetzlich geschütztes 

Waldbiotop gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG angrenzend; eine frühzeitige Abstimmung mit der 
zuständigen Forstbehörde empfohlen 

- Es liegen Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogelarten vor. Weitere Angaben siehe oben; eine 
frühzeitige Abstimmung mit der Naturschutzbehörde wird empfohlen 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
konfliktbehaftet; 

teilweise  
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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60                            Rechberger Buch 88,4 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet wurde zur 2. Offenlage um 11,3 ha verkleinert. 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

- -- -- - - 0 + X HIN ! konfliktbehaftetes Vorranggebiet 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten. Betroffen sind das FFH-Gebiet „Albtrauf Donzdorf – Heuchach“ (7224-342), das SPA-Gebiet „Albuch“ (7226-441) sowie das SPA-Gebiet „Albtrauf 
Heubach“ (7225-401). 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEIS: Hinweise zu artenschutzrechtlichen Restriktionen an der nördlichen Gebietsgrenze; Schwarzspecht  
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Größter Verdichtungsraum des regional bedeutsamen Vogelzugs. 
Arten- und altersklassengemischten Wäldern mit einem sehr hohen Anteil von Rotbuchen-Naturverjüngung. Habitatbäume; Brutvorkommen von Hohltaube, 
Schwarzspecht, Raufußkauz, Sperlingskauz und Wochenstubenquartiere von Braunem Langohr, Mopsfledermaus und anderen baumbewohnenden 
Fledermausarten. Reviere Rotmilan und Wespenbussard. Im nördlichen Teil des Betzenhaus vrs. Jagdhabitat des Großen Mausohrs. Mausohr-
Wochenstubenquartier in Lauterstein-Nenningen in 7 Kilometer Entfernung. Angesichts der Struktur des Rechberger Buchs ist eine Zerstörung von Lebensstätten 
streng geschützter Arten durch Baumaßnahmen unvermeidlich. 

Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
Das Vorranggebiet betrifft ein Gebiet des LEP 2002, welches sich durch eine überdurchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope / überdurchschnittliches 
Vorkommen landesweit gefährdeter Arten auszeichnet und das eine besondere Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirksamen Freiraumverbunds 
und im Hinblick auf die Kohärenz des europäischen Schutzgebietsnetzes besitzt (Ziel 5.1.2 des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-Württemberg). In Teilen 
konkretisiert und sichert der Regionalplan 2035 diese Gebiete durch Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. Aktuelle Planwerke wie der 
Fachplan Landesweiter Biotopverbund, der Regionale Biotopverbund Ostwürttemberg und auch die Artenerfassungen des Landes finden in der Umweltprüfung 
Berücksichtigung.  
Aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses des Ausbaus der erneuerbaren Energien sowie der Landesvorgabe 1,8 % der Regionsflächen für 
Windenergie auszuweisen ist anzunehmen, dass die Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie mit den Festsetzungen des aktuell gültigen LEPs 
vereinbart werden können, auch wenn die Prüfung der Vorranggebiete diesbezüglich Konflikte aufzeigt. (identifizierte Konflikte siehe unten). 
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60                            Rechberger Buch 88,4 ha 

Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter 

Durch die Veränderungen der Gebietsabgrenzungen konnten einige Konflikte wie z.B. hinsichtlich 
Bodenschutz- und Erosionsschutzwälder minimiert werden. Trotzdem weist das Gebiet eine Vielzahl an 
Konflikten mit den Schutzgütern auf. Es stechen hierbei die Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft und 
Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt heraus. 
Neben der Überprüfung von NATURA 2000 sind Artenschutzthemen auf Ebene der Planung und Genehmigung 
anzugehen. 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen 

Kumulative Wirkungen entstehen insbesondere im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft mit dem 
angrenzenden Gebiet 59 VRG Utzenberg. 
Hinsichtlich Natura 2000 sind Summationswirkungen bei dem FFH-Gebiet „Albtrauf Donzdorf – Heuchach“ 
(7224-342) hinsichtlich VRG 60 und VRG 59 und bei dem FFH-Gebiet „Albtrauf Donzdorf – Heuchach“ (7224-
342) sind Summationswirkungen mit einer Vielzahl an Vorranggebieten anzusprechen. Auch beim SPA-Gebiet 
„Albtrauf Heubach“ (7225-401) entstehen Summationswirkungen verschiedener VRG. 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur VRG Naturschutz und Landschaftspflege angrenzend 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit. Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 60 in der 
Teilfortschreibung Windenergie 2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. 

Hinweise zu geprüften Alternativen Im direkten Umfeld des Vorranggebietes wurden drei weitere Gebiete geprüft. Das VRG 61 wurde in der 
Gebietskulisse zur 2. Anhörung nicht weitergeführt.  

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Besondere Berücksichtigung des Landschaftsbildes und Blickbezüge zu Kulturdenkmale bei der 

Standortwahl der einzelnen Anlagen 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Waldbiotopen, 

Waldrefugien und alten Baumbeständen vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen 
vermieden werden 

- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass Grabungsschutzgebiete nicht beeinträchtigt 
werden; bei potenzieller Betroffenheit: Archäologische Baubegleitung 

- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 
Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend empfohlen. 
weitergehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu entwickeln und umzusetzen. 

- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit des Bodenschutzwaldes und 
Wasserschutzwaldes vermieden/minimiert wird 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 
verändern die Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. Anhörung und zum Satzungsbeschluss nicht 
oder nur in Teilbereichen. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Veränderungen der Gebietsabgrenzungen konnten einige Konflikte wie z.B. hinsichtlich 
Bodenschutz- und Erosionsschutzwälder minimiert werden. Trotzdem weist das Gebiet eine Vielzahl an 
Konflikten mit den Schutzgütern auf. Es stechen hierbei die Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft und 
Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt heraus. 
Neben der Überprüfung von NATURA 2000 sind Artenschutzthemen auf Ebene der Planung und Genehmigung 
anzugehen. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren) 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Mindestens eine Richtfunkstrecke vorhanden. Betroffenheit weiterer Richtfunkstrecken 

möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG sowie Waldrefugien, 

Bodenschutzwald gem. § 30 LWaldG 
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60                            Rechberger Buch 88,4 ha 

- Im nahen Umfeld Naturdenkmale gem. § 28 BNatSchG, Kernflächen des Fachplans Landesweiter 
Biotopverbund Offenland, eine Fläche des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg (ASP) und 
regionale Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege vorhanden. 

- Es liegen Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogel- und Fledermausarten vor. Weitere Angaben siehe 
oben 

- Eine frühzeitige Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehörden wird dringend empfohlen. 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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62                                            Erweit. Gnannenweiler 87,0 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Vorranggebiet 62 wurde in der Gebietskulisse zur 1. Anhörung als 
Teilgebiet 62.1 und als Teilgebiet 62.2 geführt. 
Das östlich gelegene Teilgebiet 62.1 wurde zur 2. Offenlage um 0,7 ha auf 
72,5 ha reduziert. Das westlich gelegene Teilgebiet 62.2 wurde um 0,9 ha 
verkleinert und umfasst nun 15,7 ha . 
Zum Satzungsbeschluss erfolgte eine weitere Reduktion um 1,2 ha in den 
Randbereichen des Vorranggebiets. 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

0 -- - 
HIN 

0 0 0 +/- X HIN 0 Teilweise konfliktbehaftetes 
Vorranggebiet – Erweiterung 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten. Betroffen FFH-Gebiet „Albuchwiesen“ (7225-342), FFH-Gebiet „Steinheimer Becken“ (7325-341), SPA-Gebiet „Albuch“ (7226-441). 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEIS: Hinweise zu artenschutzrechtlichen Restriktionen auf der westlichen Gebietsgrenze; Hohltaube; Brutvorkommen Rotmilan 
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Brutvorkommen Baumfalke, Wespenbussard, Rot- und Schwarzmilan. Zudem Winterrevier 
Raubwürger. Waldohreule und Waldschnepfe ebenfalls nachgewiesen. Uhu und Wanderfalke, Kolkrabe im Bereich der Steinbrüche Wager-Fischer. Im Süden 
zudem Brutgebiet der Heidelerche (Mauertal). Fläche liegt im Verdichtungsbereich des regional bedeutsamen Vogelzugs. 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter 
Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter Boden und Wasser geringe beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben. Die geänderte 
Abgrenzung berücksichtigt auch den Nahbereich eines Uhu Vorkommens.  

Wechselwirkung kumulative Wirkungen 
Im Umfeld des Vorranggebietes befinden sich eine Vielzahl an Windparks und entsprechender Vorranggebiete.  
Summation VRG 62/1, VRG 62/2 und VRG 37 beim FFH-Gebiet „Steinheimer Becken“ (7325-341), Summation 
beim SPA-Gebiet „Albuch“ (7226-441) mit verschiedenen VRG Wind, Solar, Rohstoffsicherung und Siedlung. 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur In Teilbereichen Überlagerung eines regionalen Vorranggebiets für Landwirtschaft 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 



REGION OSTWÜRTTEMBERG: Regionalplan: Teilfortschreibung Windenergie; Anhang SUP 

 68  

62                                            Erweit. Gnannenweiler 87,0 ha 

Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit. 
Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 62 in der Teilfortschreibung Windenergie 
2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. 

Hinweise zu geprüften Alternativen 
In der Nähe des VRG 62 mit seinen beiden Teilgebieten wurden die Vorranggebiete 63 und 64 geprüft. Das 
VRG 63 wurde mit angepasstem (verkleinertem) Gebietszuschnitt weitergeführt. Das VRG 64 wurde zur 2. 
Offenlage verworfen. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore und unzerschnittene 

Räume möglichst groß bleiben; Zerschneidung minimieren 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Biotopen, Waldbiotopen 

und Naturdenkmale vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen vermieden werden 
- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 

Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend empfohlen; 
Vermeidung von Verbotstatbeständen durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen sowie 
weitergehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Unter Berücksichtigung der Gebietsveränderung sowie der möglichen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen fällt eine umweltbezogene Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. 
Anhörung und zum Satzungsbeschluss positiver aus. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter Boden und Wasser geringe beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben. Die geänderte 
Abgrenzung berücksichtigt auch den Nahbereich eines Uhu Vorkommens.  
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange für das VRG 62 (Überprüfung in 
nachgelagerten Verfahren) 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-

Württemberg (ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Infrastruktur: Im Gebiet verläuft eine planfestgestellte Trasse der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) 
- Wasserschutzgebiet Zone III 
- Hinweise Standortplanung in Vorranggebiet für Landwirtschaft siehe Kap. 3.2.3.2 Regionalplan 2035 
- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG 
- Naturdenkmal gem. § 28 BNatSchG angrenzend 
- Im nahen Umfeld Kernflächen des Fachplans Landesweiter Biotopverbund Offenland und regionale 

Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege vorhanden. Im Offenlandbereich befinden sich 
„Prioritäre Offenlandflächen“ der Feldvogelkulisse Baden- Württemberg sowie 
Wiedervernetzungsmaßnahmen und Verbundkorridore des Landeskonzepts „Wiedervernetzung an 
Straßen Baden-Württemberg“ 

- Im Umfeld sind Uhu-Brutvorkommen bestätigt. Die Gebietsabgrenzung berücksichtigt einen Abstand 
von 500m zu den Brutvorkommen (Nahbereich). 

- Es liegen Hinweise auf weitere Vorkommen geschützter Vogelarten vor. Weitere Angaben siehe oben. 
- Eine frühzeitige Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehörden wird empfohlen. 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
konfliktbehaftet; 

teilweise  
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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63                             Erweit. Gussenstadt 41,7 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet wurde zur 2. Offenlage um 29 ha verkleinert. 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

0 -- - 
HIN 

0 -- 0 +/- 0 HIN 0 Teilweise konfliktbehaftetes 
Vorranggebiet – Erweiterung 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten bzw. der Schutzgegenstände; jedoch Auswirkungen auf Summation bei FFH – Gebiet „Mittlere Schwäbische Alb“ 
(7422-441) 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Brutvorkommen Rot- und Schwarzmilan. Im Umfeld in Stötten Brutplatz Wanderfalke. 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter 
Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderung ergeben. Insbesondere für das Schutzgut Pflanzen, 
Tiere, biologische Vielfalt wirkte sich die Verkleinerung positiv aus. 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen Natura 2000: Summation VRG 36 und VRG 63 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur In Teilbereichen Überlagerung eines regionalen Vorranggebiets für Landwirtschaft 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit. 
Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 63 in der Teilfortschreibung Windenergie 
2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. Das Gebiet ist eine Erweiterung, hat eine gute 
Windhöffigkeit und verändert die bestehende Situation nur unwesentlich. 
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63                             Erweit. Gussenstadt 41,7 ha 

Hinweise zu geprüften Alternativen Nördlich von VRG 63 wurde das VRG 62 mit zwei Teilgebieten untersucht und auch weitergeführt.  In der Nähe 
wurde zudem das VRG 64 geprüft, welches jedoch zur 2. Offenlage verworfen wurde. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass Kulturgüter und Grabungsschutzgebiete nicht 

beeinträchtigt werden; bei potenzieller Betroffenheit: Archäologische Baubegleitung 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit des Biotopverbundes 

vermieden/minimiert wird 
- Naturschutzfachlich hochwertigste Bereiche als Trittsteine und Verbundachsen für den Biotopverbund 

belassen; Standortwahl für Anlagen und Zuwegung außerhalb dieser Bereiche sowie Stärkung von 
Strukturen mit Verbundfunktion im räumlichen Zusammenhang von betroffenen Korridoren 

- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 
Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend empfohlen. 
Vermeidung von Verbotstatbeständen durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen sowie weitergehende 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Unter Berücksichtigung der Gebietsveränderung sowie der möglichen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen fällt eine umweltbezogene Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. 
Anhörung und zum Satzungsbeschluss positiver aus. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderung ergeben. Insbesondere für das Schutzgut Pflanzen, 
Tiere, biologische Vielfalt wirkte sich die Verkleinerung positiv aus. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren) 
- Denkmalschutz: provinzial-römische Straße; eine frühzeitige Beteiligung und Abstimmung mit dem 

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg wird empfohlen. 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Lage in Wasserschutzgebiet Zone III 
- Hinweise Standortplanung in Vorranggebiet für Landwirtschaft siehe Kap. 3.2.3.2 Regionalplan 2035 
- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und Kernflächen des Fachplans Landesweiter 

Biotopverbund Offenland vorhanden (aus Gebietsfläche ausgenommen). In diesen Bereichen sind 
regionale Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt. 

- Es liegen Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogelarten vor. Weitere Angaben siehe oben 
- Eine frühzeitige Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehörden wird empfohlen 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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65                             Schönbühl 201,7 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet wurde zur 2. Offenlage um 65,6 ha verkleinert. 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- HIN -- - - -- 0 - 0 HIN 0 Teilweise konfliktbehaftetes 
Vorranggebiet  

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten bzw. der Schutzgegenstände 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEIS: Hinweise zu artenschutzrechtlichen Restriktionen im Nahbereich; Schwarzspecht, Hohltaube und Tannenhäher 
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Schwerpunktvorkommen Raufußkauz, Sperlingskauz. Außerdem Nachweise Schwarzspecht, 
Mittelspecht, Habicht, Hohltaube, Waldschnepfe. Im Umfeld Nachweis Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großer 
und Kleiner Abendsegler.  
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter 
Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderung ergeben. 
Insbesondere das Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt ist betroffen. 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen Kumulation von Beeinträchtigungen durch Freiflächen-PV-Anlage südlich von Küpfendorf 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur keine 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit.   
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65                             Schönbühl 201,7 ha 

Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 65 in der Teilfortschreibung Windenergie 
2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. 

Hinweise zu geprüften Alternativen Im direkten Umfeld des Vorranggebietes wurden zur 1. Anhörung mit VRG 43 und VRG 57 zwei weitere Gebiete 
Gebiete geprüft. Beide Gebiete wurden nicht weiterverfolgt. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Waldbiotopen; 

Waldrefugien und alten Baumbeständen vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen 
vermieden werden 

- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore und unzerschnittene 
Räume möglichst groß bleiben; Zerschneidung minimieren 

- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 
Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend empfohlen. 
Vermeidung von Verbotstatbeständen durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen sowie weitergehende 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Unter Berücksichtigung der Gebietsveränderung sowie der möglichen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen fällt eine umweltbezogene Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. 
Anhörung und zum Satzungsbeschluss positiver aus. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderung ergeben. Insbesondere das Schutzgut Pflanzen, Tiere, 
biologische Vielfalt ist betroffen. Das Gebiet ist teilweise konfliktbehaftet und aus Umweltsicht als bedingt 
geeignetes Vorranggebiet einzustufen. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren): 
- Bundeswehr: Betroffener Belang: JET-Tiefflugstrecke; eine frühzeitige Beteiligung und Abstimmung mit 

dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wird empfohlen. 
- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

(ASDBW) wird empfohlen. 
- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Wasserschutzgebiet Zone III 
- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG 
- Bodenschutzwald gem. § 30 LWaldG; Waldrefugien und ältere Waldbestände (>120 Jahre) 
- Wanderkorridor des Generalwildwegeplans (GWP) 
- Im nahen Umfeld Naturdenkmale gem. § 28 BNatSchG 
- Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogel- und Fledermausarten. Weitere Angaben siehe oben 
- Eine frühzeitige Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehörden wird empfohlen 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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66                                         Bergenweiler / Sontheim 268,0 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet VRG 66 bestand in der Gebietskulisse zur 1. Anhörung aus drei 
Teilgebieteten (66.1, 66.2 und als 66.3). 
Das Teilgebiet 66.1 wurde zur 2. Offenlage um 1,9 ha verkleinert, das 
Teilgebiet 66.2 um 63,1 ha sowie das Gebiet 66.3 um 0,2 ha.  
Zum Satzungsbeschluss wurde die Abgrenzung in drei Bereichen um 
insgesamt 57,8 ha reduziert; das östliche Teilgebiet wurde nicht weitergeführt.  

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte 
Umweltprognose 

ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

- 0 -- 
HIN 

- -- 0 +/- X HIN 0 Konfliktbehaftetes Vorranggebiet 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten: SPA-Gebiet „Donauried“ (7527-441), FFH-Gebiet „Giengener Alb und Eselsburger Tal“ (7427-341) 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEIS: Hinweise zu artenschutzrechtlichen Restriktionen im Nahbereich: Neuntöter, Mittelspecht, Buntspecht 
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Bechsteinfledermaus Wochenstubenvorkommen; Vorkommen Braunes Langohr, Großes Mausohr, 
Bartfledermaus, Zwergfledermaus und auch Mopsfledermaus sehr wahrscheinlich, da im Umfeld nachgewiesen. Außerdem Brutvorkommen von Rot- und 
Schwarzmilan, Wespenbussard,. Nähe zur landesweit bedeutenden Graureiherkolonie im NSG Ravensburg sowie Uhubrutvorkommen in Burgberg. 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf Ebene der Planung und Genehmigung sicherzustellen; Empfehlung zur 
Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend 
empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage und zum Satzungsbeschluss haben sich an den 
Beurteilungen der Schutzgüter nur geringe beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben. 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen keine 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur In Teilbereichen Überlagerung eines regionalen Vorranggebiets für Landwirtschaft 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
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66                                         Bergenweiler / Sontheim 268,0 ha 

Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit. Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 66 in der 
Teilfortschreibung Windenergie 2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. 

Hinweise zu geprüften Alternativen Es wurden drei Teilgebiete geprüft und z.T. weitergeführt.  

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass Grabungsschutzgebiete nicht beeinträchtigt 

werden; bei potenzieller Betroffenheit: Archäologische Baubegleitung 
- besondere Berücksichtigung des Landschaftsbildes und Blickbezüge zu Kulturdenkmale bei der 

Standortwahl der einzelnen Anlagen 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore und unzerschnittene 

Räume möglichst groß bleiben; Zerschneidung minimieren 
- Naturschutzfachlich hochwertigste Bereiche als Trittsteine und Verbundachsen für den Biotopverbund 

belassen; Standortwahl für Anlagen und Zuwegung außerhalb dieser Bereiche sowie Stärkung von 
Strukturen mit Verbundfunktion im räumlichen Zusammenhang von betroffenen Korridoren 

- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Biotopen 
vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen vermieden werden 

- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 
Artenschutzuntersuchungen auf Ebene der Planung und Genehmigung werden dringend empfohlen. 
Vermeidung von Verbotstatbeständen durch CEF-Maßnahmen sind sicherzustellen sowie 
weitergehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 
verändern die Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zum Satzungsbeschluss nur in Teilbereichen. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den Beurteilungen der 
Schutzgüter nur geringe beurteilungsrelevante Veränderung ergeben.  
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange für das VRG 66 (keine Differenzierung der 
Teilgebiete - Überprüfung in nachgelagerten Verfahren): 
- Denkmalschutz: Vorgeschichtliche Grabhügel im Gebiet sowie potenzielle Betroffenheit der UNESCO-

Welterbestätte „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Eine frühzeitige Beteiligung und 
Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Baden- Württemberg wird empfohlen. 

- Bundeswehr: Zuständigkeitsbereich militärische Flugplätze nach § 14 LuftVG. Eine frühzeitige 
Beteiligung und Abstimmung mit dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr wird empfohlen. 

- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-
Württemberg (ASDBW) wird empfohlen. 

- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. 
- Infrastruktur: In der unmittelbaren Umgebung befinden sich Höchstspannungsfreileitungen 
- Wasserschutzgebiet Zone III 
- Hinweise Standortplanung in Vorranggebiet für Landwirtschaft siehe Kap. 3.2.3.2 Regionalplan 2035 
- Im Umfeld ist ein Uhu-Brutvorkommen bestätigt. Die Gebietsabgrenzung berücksichtigt einen Abstand 

von mehr als 500m zu den Brutvorkommen (Nahbereich). 
- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG 
- Wanderkorridor des Generalwildwegeplans (GWP) 
- Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogel- und Fledermausarten. Weitere Angaben siehe oben 
- Eine frühzeitige Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehörden wird empfohlen 
- Nach Angaben des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) kann der Materialaushub, 

der beim Aushub der Gruben für das Fundament von Windenergieanlagen in diesem Gebiet anfällt, 
nach Prüfung als mineralischer Rohstoff genutzt werden (Verweis auf § 3 (4) Landes-
Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG)) 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 
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67                            Hermaringen 126,7 ha 

Anpassungen bis zum Satzungsbeschluss 2025    Gebietsübersicht 

Das Gebiet wurde zur 2. Offenlage um 1,2 ha vergrößert. 

 
Bewertungsergebnisse der Gebietskulisse Satzungsbeschluss 2025:  

 Bewertung der Schutzgüter rechtliche Aspekte Umwelt- 
prognose ME KS L BI BO WA KL Fl N2000 AS FG 

- 
HIN 

- 0 -- 
HIN 

- 0 0 +/- X HIN 0 Konfliktbehaftetes Vorranggebiet 

Rechtliche Aspekte 

N 2000 !! ! X 0  
Nach derzeitigem Kenntnisstand Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf nachgeordneter Planungsebene notwendig; Konfliktlösung auf nachgelagerter Ebene 
zu erwarten: FFH-Gebiet „Giengener Alb und Eselsburger Tal“ (7427-341). 
Artenschutz A B C HIN  
HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN REGIONALER EXPERTEN: Brutvorkommen Uhu im Steinbruch Hermaringen. Im 1000m Radius außerdem Brut Wanderfalke. 
Brutvorkommen von Rotmilan, Hohltaube, Schwarzspecht. Im Waldgebiet bedeutendes Wochenstubenvorkommen der Bechsteinfledermaus; Rastgebiete des 
Großen Abendseglers. 
Relevante Artenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten; damit ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände möglich. Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch CEF-Maßnahmen sind auf nachgeordneter Planungsebene sicherzustellen; Empfehlung zur Berücksichtigung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf Ebene der Planung und Genehmigung. Artenschutzuntersuchungen werden dringend empfohlen. 
Fach/Gesamtplan ! 0  
0 keine betroffenen Aspekte   
Umweltprognose 

Auswirkungen Schutzgüter Durch die Veränderung der Gebietsabgrenzung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den 
Beurteilungen der Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben. 

Wechselwirkung kumulative Wirkungen keine 

Betroffenheit Regionale Freiraumstruktur In Teilbereichen Überlagerung eines regionalen Vorranggebiets für Landwirtschaft 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei 
Nichtdurchführung des Regionalplans 

Im Falle der Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Windenergie, bliebe die verbindlich geltende 
Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 in der Wirkung bestehen. Die Region Ostwürttemberg weist 
hiermit bereits 1,5% ihrer Regionsfläche als Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen aus. 
Bei einer Nichtdurchführung besteht bei der weiteren Entwicklung der Windenergie in der Region ein 
Steuerungsdefizit. Durch die Nichtberücksichtigung des geplanten Vorranggebietes 67 in der 
Teilfortschreibung Windenergie 2025 würde das vorgegebene Flächenkontigent ggf. nicht erfüllt. 
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67                            Hermaringen 126,7 ha 

Hinweise zu geprüften Alternativen Im weiteren Umfeld liegt das VRG 68, welches nach der 2. Anhörung nicht weitergeführt wurde. 

Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

Siehe ausführlich Kap. 4.5 des Umweltberichts (Seite 83 ff). Besonders herausgestellt sind folgende 
Maßnahmen sowie die Hinweise für nachgelagerte Planungsebenen (siehe unten): 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass Grabungsschutzgebiete nicht beeinträchtigt 

werden; bei potenzieller Betroffenheit: Archäologische Baubegleitung 
- Besondere Berücksichtigung des Landschaftsbildes und Blickbezüge zu Kulturdenkmale bei der 

Standortwahl der einzelnen Anlagen 
- Standorte von Anlagen und Zuwegung so wählen, dass die Wildwegekorridore und unzerschnittene 

Räume möglichst groß bleiben; Zerschneidung minimieren 
- Naturschutzfachlich hochwertigste Bereiche als Trittsteine und Verbundachsen für den Biotopverbund 

belassen; Standortwahl für Anlagen und Zuwegung außerhalb dieser Bereiche sowie Stärkung von 
Strukturen mit Verbundfunktion im räumlichen Zusammenhang von betroffenen Korridoren 

- Standorte von Anlagen und Zuwegung so gestalten, dass die Betroffenheit von Biotopen 
vermieden/minimiert wird und unnötige Gehölzfällungen vermieden werden 

- Artenschutzkonflikte in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden lösen; Detaillierte 
Artenschutzuntersuchungen auf der Genehmigungsplanung werden dringend empfohlen. 
Weitergehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu entwickeln und umzusetzen. 

Umweltprognose mit Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen  

Die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen 
verändern die Gesamtbeurteilung des Vorranggebietes zur 2. Anhörung und zum Satzungsbeschluss nicht 
oder nur in Teilbereichen. 

Ergebnis und Hinweise für nachgelagerte 
Planungsebenen 

Durch die Veränderung der Gebietsabgrenzung des Vorranggebietes zur 2. Offenlage haben sich an den 
Beurteilungen der Schutzgüter geringe beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben. 
Beeinträchtigungen ergeben sich insbesondere durch eine Betroffenheit hochwertiger Habitate und 
Biotopverbundräume durch Verlust oder Störung der Funktionsfähigkeit. 
Hinweise auf Restriktionen und weitere zu prüfende Belange (Überprüfung in nachgelagerten Verfahren): 
- Denkmalschutz: vorgeschichtliches Grabhügelfeld, vorgeschichtliche Grabhügelgruppe, 

Hallstattzeitliches Grabhügelfeld mit römischer Nachbestattung sowie potentielle Betroffenheit der 
UNESCO-Welterbestätte „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Eine frühzeitige Beteiligung 
und Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg wird empfohlen. 

- Bundeswehr: JET-Tiefflugstrecke; frühzeitige Beteiligung und Abstimmung mit dem Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wird empfohlen. 

- Behördenfunk: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Autorisierten Stelle Digitalfunk Baden-
Württemberg (ASDBW) wird empfohlen. 

- Ziviler Richtfunk: Betroffenheit möglich, eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen 
- Infrastruktur: In der unmittelbaren Umgebung befinden sich Höchstspannungsfreileitungen 
- Wasserschutzgebiet Zone III 
- Hinweise Standortplanung in Vorranggebiet für Landwirtschaft siehe Kap. 3.2.3.2 Regionalplan 2035 
- Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 30a LWaldG, ältere und naturnahe 

Waldbestände (>120 Jahre) 
- Im nahen Umfeld Naturdenkmal gem. § 28 BNatSchG und Kernflächen des Fachplans Landesweiter 

Biotopverbund Offenland vorhanden (aus Gebietsfläche ausgenommen). In diesen Bereichen sind 
regionale Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt. 

- Im Offenlandbereich befinden sich „Prioritäre Offenlandflächen“ der Feldvogelkulisse 
- Im nahen Umfeld sind Wiedervernetzungsmaßnahmen und Verbundkorridore des Landeskonzepts 

„Wiedervernetzung an Straßen Baden-Württemberg“ 
- Forstlicher Vermehrungsgutbestand 
- Hinweise Standortplanung in Vorranggebiet für Landwirtschaft siehe Kap. 3.2.3.2 Regionalplan 2035 
- Hinweise auf Vorkommen geschützter Vogel- und Fledermausarten vor. Weitere Angaben siehe oben 
- Eine frühzeitige Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehörden wird empfohlen 

Gesamtbewertung  

stärker 
konfliktbehaftet; 

 
Konfliktbehaftet; 

teilweise 
konfliktbehaftet; 

gering  
konfliktbehaftet; 

Aus Umweltsicht gering 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht weniger 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht bedingt 
geeignetes 
Vorranggebiet 

Aus Umweltsicht 
geeignetes 
Vorranggebiet 

 


